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Anfrage Müller (Felsberg) 

 

betreffend Umsetzung der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt im Kanton Graubünden 

 

Antwort der Regierung 

 

Am 1. April 2018 ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Be-

kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (SEV-Nr. 210; Istanbul-

Konvention) für die Schweiz in Kraft getreten. Sie ist das umfassendste internationale 

Übereinkommen, welches sich die Bekämpfung dieser Art von Menschenrechtsver-

letzungen zum Ziel setzt. Die Eckpfeiler des Übereinkommens sind die Bereiche 

Gewaltprävention, Opferschutz, Strafverfolgung sowie ein integrativer Politikansatz. 

 

Die Istanbul-Konvention hat das Ziel, physische, psychische und sexuelle Gewalt 

gegen Frauen europaweit auf einem vergleichbaren Standard zu verhüten, zu be-

kämpfen und zu verfolgen. Dies gilt auch für Stalking, Zwangsheirat, die Verstümme-

lung weiblicher Genitalien sowie Zwangsabtreibung und Zwangssterilisation. Bei 

häuslicher Gewalt erfasst das Übereinkommen alle Opfer von Gewalt, unabhängig 

vom Geschlecht. 

 

Zu Frage 1: Für die Umsetzung des Übereinkommens sind im Rahmen ihrer Aufga-

ben und Kompetenzen sowohl Bund wie Kantone zuständig. Das Eidgenössische 

Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) koordiniert die Umsetzung des 

Übereinkommens auf nationaler Ebene. Es erstattet dem Europarat hierzu regelmäs-

sig Bericht.  

 

Auf kantonaler Ebene übernimmt die Schweizerische Konferenz gegen Häusliche 

Gewalt (SKHG) im Auftrag der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidi-

rektorinnen und -direktoren (KKJPD) und der Konferenz der Sozialdirektorinnen 
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und -direktoren (SODK) die Koordination. Die Koordinationsstelle gegen häusliche 

Gewalt Graubünden ist Mitglied der SKHG. Wesentliche Kompetenzen zur Umset-

zung der Anforderungen liegen bei den Kantonen, namentlich die Strafverfolgung, 

die Opferhilfe sowie der Erwachsenen- und Kindesschutz.  

 

Am 13. November 2018 findet eine vom EBG organisierte nationale Konferenz zur Is-

tanbul-Konvention in Bern statt. Die Konferenz zeigt die Grundzüge der Istanbul-

Konvention auf, informiert über die völkerrechtliche Verantwortung und den Monito-

ringprozess des Europarats. Beleuchtet wird die Rolle von Bund, Kantonen und 

Nichtregierungsorganisationen im Umsetzungsprozess und wie sie ihre Zusammen-

arbeit im Hinblick auf eine integrale und koordinierte Politik gestalten. 

 

Zu Frage 2, 3 und 4: Die Koordinationsstelle gegen häusliche Gewalt hat seit ihrer 

Schaffung im Jahr 2015 Massnahmen zur Sensibilisierung vorgenommen, die Ver-

netzung mit nationalen Konferenzen sichergestellt und die Kooperation der beteilig-

ten Institutionen und Ämter im Kanton eingeleitet. Im Rahmen des integralen Ansat-

zes haben Abklärungen mit der Kantonspolizei, der Staatsanwaltschaft, der Opferhil-

fe, dem Amt für Migration und Zivilrecht, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehör-

de, der Stiftung Frauenhaus, dem Amt für Justizvollzug, der Beratungsstelle für ge-

waltausübende Personen, dem Kantonsarzt, dem Erziehungsdepartement und der 

Stabsstelle für Chancengleichheit stattgefunden.  

 

Der Kanton Graubünden wird nach der nationalen Konferenz zur Istanbul-Konvention 

in Bern die Ergebnisse und die empfohlenen Massnahmen der Arbeitsgruppe prüfen 

und aufgrund der kantonsinternen Abklärungen über das weitere Vorgehen entschei-

den. Er beabsichtigt, die Umsetzung wenn möglich interkantonal zu koordinieren. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

Dr. Mario Cavigelli  Daniel Spadin 

 

 


